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_________________________________________________________________________________
Im neuen Gemeindegesetz wurde das Gemeindearchiv als obligatorische Gemeindeaufgabe ausgestaltet und daher die Verordnung über die Gemeindearchive aufgehoben. Das seit dem 1. Januar 2005 gültige Gemeindegesetz (SRL 150) hält in den §§ 32 und 33 fest, dass jede Gemeinde verpflichtet ist, ein Archiv mit archivwürdigen Unterlagen der Gemeinde zu führen. Für die Sicherung und Benutzung des Archivgutes wird auf das kantonale Gesetz über das Archivwesen (Archivgesetz, SRL 585) verwiesen. Vorgaben für Archivordnung und Aufbewahrungsfristen, Archivraum und Einrichtung sind nicht mehr verbindlich festgelegt. Die Gemeinden haben im Rahmen ihrer eigenen Organisation festzulegen, wer innerhalb der Gemeindeverwaltung für die Führung des Gemeindearchivs verantwortlich ist. In den meisten Gemeinden ist die Gemeindeschreiberin bzw. der Gemeindeschreiber dafür zuständig. Ob sie/er das Archiv tatsächlich auch selber führt oder ob dazu eine Mitarbeitende oder eine Drittperson bezeichnet wird, liegt im Ermessen der Gemeinde. Wir empfehlen, die Betreuung des Archivs in die Stellenbeschreibung der zuständigen Mitarbeiterin bzw. des zuständigen Mitarbeiters aufzunehmen und die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. 
Eine Arbeitsgruppe des Verbandes Luzerner Gemeinden und des Gemeindeschreiberverbandes des Kantons Luzern, bestehend aus:

- Alois Widmer, Regierungsstatthalter Amt Sursee, Sursee (Vorsitz)

- Roland Baggenstos, Gemeindeschreiber-Substitut, Ebikon

- Mario Inderbitzin, bis 2007 Gemeindeschreiber von Inwil, nun Truvag Treuhand AG, Luzern

- Franz Kiener, wissenschaftlicher Archivar Staatsarchiv, Luzern

- Stefan Röllin, bis Mai 2008 Stadtarchivar von Sursee, Sursee

hat sich seit Frühling 2007 mit der Ausarbeitung von Vorlagen auseinandergesetzt. Nach einem Vernehmlassungsverfahren bei interessierten Stellen werden den Gemeinden in elektronischer Form folgende Unterlagen für die Einrichtung und Verwaltung ihres Gemeindearchivs zur Verfügung gestellt.
1.
Registratur- und Archivplan

2.
Schriftgutverwaltung

3.
Stellenbeschreibung

4.
Weisung über das Gemeindearchiv

5.
Empfehlungen für Altbestände

6.
Elektronische Ablage und Archivierung

7.
Bau und Einrichtung von Archivräumen, Umgang mit Archivalien

Mit diesen Vorlagen möchten wir den Gemeinden und ihren Archivverantwortlichen die Arbeit erleichtern. Sie sollen auch dazu beitragen, dass die Gemeinden die gesetzlichen Anforderungen gemäss §§ 32 und 33 Gemeindegesetz erfüllen.

Registratur- und Archivplan 
Der Registratur- und Archivplan richtet sich nach der Funktionalen Gliederung des interkantonal harmonisierten Rechnungsmodells für Gemeinden. Beim Registratur- und Archivplan handelt es sich um eine Vorlage, die je nach Grösse der Gemeinde ausgebaut oder allenfalls auch reduziert werden kann. Ebenso wird die Organisation der Betreuung auf die Grösse der Gemeinde auszurichten sein. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Akten aller Bereiche der Gemeinde, wie zum Beispiel der Schule oder der Feuerwehr, über den Registratur- und Archivplan zu erfassen und im Archiv aufzubewahren sind. Wann externe Stellen, wie die Schule, ihre Akten dem Gemeindearchiv abliefern, hat die Gemeinde festzulegen. Akten der Gemeindeverbände sind durch die Verbandsleitung bzw. Geschäftsstelle des jeweiligen Verbandes zu archivieren und/oder durch die Sitzgemeinde des Verbandes. Grösseren Gemeindeverbänden mit eigener Verwaltung wird empfohlen, das Schriftgut wie die Gemeinden zu verwalten und aufgrund dieser Vorlage einen eigenen Registratur- und Archivplan zu schaffen.
Weisung über die Aktenführung und Archivierung
Der Leitfaden für die Erarbeitung einer Gemeindeordnung überträgt im entsprechenden Regelungsbeispiel die Archivführung der Gemeindeschreiberin/dem Gemeindeschreiber. Die meisten Gemeinden werden diese Regelung in der Gemeindeordnung übernommen haben. Deshalb besteht keine Kompetenz, die Details zur Führung des Gemeindearchivs in einer Verordnung zu regeln. Um die Details in einer Verordnung regeln zu können, müsste der entsprechende Artikel oder Paragraph der Gemeindeordnung wie folgt ergänzt werden:
„Der Gemeinderat regelt das Nähere in einer Verordnung“. 
Die Weisung bzw. Verordnung über die Aktenführung und Archivierung bezweckt eine geordnete und einheitliche Führung, Aufbewahrung und Archivierung der Unterlagen aller Dienststellen der Gemeinde. Damit wird ein Beitrag zur Rechtssicherheit, zu einer kontinuierlichen und rationellen Verwaltungsführung, zur Schaffung von Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Handelns öffentlicher Institutionen sowie zur Bereitstellung von Grundlagen für die Forschung geleistet (Artikel 1 der Vorlage). 
Erschliessung der Altbestände

Altbestände sind unbedingt zu erschliessen. Nur so ist ein Rückgriff auf diese Dokumente bei Bedarf möglich. Wenn für diese Arbeiten die notwendigen personellen Ressourcen fehlen, sind Fachpersonen zuziehen. 
Elektronische Ablage und Archivierung (Datenmanagementsystem)
In wenigen Gemeinden hat die elektronische Ablage und Archivierung bereits Einzug gehalten. Auch hier werden die Veränderungen nicht aufzuhalten sein. Bei einem Entscheid für eine elektronische Ablage und Archivierung wird empfohlen, ein System zu wählen, bei dem der Registratur- und Archivplan hinterlegt werden kann. Wir verweisen auf die Stellungnahme des Staatsarchivs zur elektronischen Archivierung. Die Fragen um die elektronische Ablage und Archivierung werden durch eine neue Arbeitsgruppe detailliert behandelt.
Hinweise
Hinweise zum Registratur- und Archivplan (Änderungen / Ergänzungen) sowie zu den 
übrigen Vorlagen sind zu richten an:
- Sekretariat des GSV, Feldheim 13, 6027 Römerswil, E-Mail: kolly.gaby@bluewin.ch
Schüpfheim/Luzern, 29. Oktober 2009
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Daniel Schenker, Präsident
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